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Bezirksamtsvorlage 

- zur Kenntnisnahme - 

für die Sitzung am Dienstag, den         . 2019 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Nutzung von Modularen Unterkünften für Flücht-
linge (MUF) auch für Obdachlose und von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Personen ermögli-
chen!  
(Drs. 0848/XX; Beschluss vom 21.11.2018)  

   
2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Jutta Kaddatz 
   
3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vor-

lage zur Kenntnisnahme an die Bezirksverord-
netenversammlung weiterzuleiten 
 

   
4. Begründung: siehe Anlage 
   
5. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG i.V.m. § 6 Abs. 1  

Geschäftsordnung für das Bezirksamt Tempel-
hof-Schöneberg 
 

6. 
 

Auswirkungen auf die Gleich-
stellung der Geschlechter 

Keine 
 
 

7. Haushaltsmäßige/Personal- 
wirtschaftliche Auswirkungen 
 

Keine 
 

8. Nachhaltigkeit 
 

(siehe Anlage) 

9. Unterrichtung BVV Siehe Pkt. 3. 
 

10.  Mitzeichnung Keine 
 
 
 

Berlin, den         .01.2019 
 
 
 
 
Jutta Kaddatz 
Bezirksstadträtin 



Abstimmungsergebnis: 
 
zur Kenntnis genommen:                überwiesen:   

DRUCKSACHEN  
DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 
- XX. Wahlperiode - 

 

 

M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
 
 des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

zur Beschlussvorlage für die BVV 
vom 21.11.2018 / Drucksache Nr. 0848/XX 

 
 
Nutzung von Modularen Unterkünften für Flüchtlinge (MUF) auch für Obdachlose und 
von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen ermöglichen! 
 

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass 
sich die vom Senat geplante Nutzungserweiterung von MUFs, die absehbar nicht 
ausgelastet sind, auch auf Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen 
erstrecken soll. 

 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Mit Schreiben vom 30. November 2018 hat sich die für Soziales zuständige Bezirksstadträtin 
an die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Staatssekretär Alexander 
Fischer, gewandt und das Anliegen der BVV übermittelt. Die Bezirksstadträtin unterstützt 
ausdrücklich die Empfehlung der BVV, dass sich die vom Senat geplante 
Nutzungserweiterung auch auf Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen 
erstrecken soll. 
 
Herr Staatssekretär Fischer teilt mit Schreiben vom 09.01.2019 mit, dass eine 
qualitätsgesicherte und bedarfsgerechte Unterbringung für alle von Wohnungslosigkeit 
bedrohten oder betroffenen Menschen, unabhängig von ihren staatsangehörigkeits- und 
aufenthaltsrechtlichen Verhältnissen, zu gewährleisten, Ziel des Senats ist. Aus diesem 
Grund wurde das Projekt gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung ins Leben gerufen, 
an dem verschiedene Senatsverwaltungen, die Bezirke und die Landesämter beteiligt sind. 
Es ist geplant, dass zukünftig alle Unterkünfte in einem Pool verwaltet und auch  belegt 
werden können. Dies umfasst auch die Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge. 
 
Im Vorgriff auf die Umsetzung des Projekts bringt das Landesamt für FIüchtlinge bereits jetzt  
wohnungslose Personen mit Fluchthintergrund für die Bezirke unter. Es handelt sich hierbei  
aktuell um etwa die Hälfte der vorhandenen Kapazitäten. Da viele Bezirke weiterhin 
Personen in vertragsfreien, zum Teil nicht qualitätsgesicherten Unterkünften unterbringen, 
soll dieses Angebot noch ausgebaut werden. Eine Rahmenvereinbarung, die das Verfahren 
zur Aufnahme von wohnungslosen Personen in Amtshilfe einheitlich regelt, wurde 
abgeschlossen. Auf diese Weise können bis zur Umsetzung der gesamtstädtischen 
Steuerung der Unterbringung die Kapazitäten in den Modularen Unterkünften für FIüchtlinge 
vollständig genutzt werden. Die Zahl der in vertragsfreien Unterkünften untergebrachten 
Personen mit Fluchthintergrund übersteigt die freien Kapazitäten deutlich. Eine Aufnahme 
von wohnungslosen Personen ohne Fluchthintergrund soll deshalb erst in einem zweiten 
Schritt mit Umsetzung des Projektes erfolgen.  



Abstimmungsergebnis: 
 
zur Kenntnis genommen:                überwiesen:   

Zudem ist aktuell in vielen Modularen Unterkünften für FIüchtlinge aufgrund der Nutzung des  
Sonderbaurechts (§ 246 BauGB) nur die Unterbringung von Personen mit Fluchthintergrund  
möglich. Voraussetzung zur allgemeinen Nutzung ist in vielen Fällen die Aufstellung eines  
Bebauungsplans. Dies liegt in der Verantwortung des jeweiligen Bezirkes. 
 
Staatssekretär Fischer bittet deshalb, für die in Tempelhof-Schöneberg geplanten Modularen 
Unterkünfte für FIüchtlinge - sofern erforderlich - das Bebauungsplanverfahren einzuleiten.  
 
 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den           Januar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Angelika Schöttler     Jutta Kaddatz 
Bezirksbürgermeisterin    Bezirksstadträtin  
 
 


